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gSüfte, îcpWetâ. i-iikvi« („iîeifteïBiûtt'O

peratur erzielt, ogne baß eine ©etlung ber HolpngSan»
läge nötig ift. ©urdh entfpredhenbe Anbetungen on ben
©fiebern unb Settungen im £eijtaom wirb eS möglich,
bte ^eijung unb bte aBatmroafferbereitung non jebem
ber bret oorßanbenen Keffel etnjeln ober gemetnfdhaftlich
Zu betreiben, unb jeher Steffel îann nach Seiteben auS»

gefd^altet werben, waS bei «Störungen in einem Uranien--
haus oon befonberer Sebentun g ift. ©er Kofienooran-
fchlag für aüe Arbeiten lautet auf gr. 2800. ©er nötige
Krebit nmrbe bewilligt.

4. 91 eue |>eijung§anlage im SeztrîSge»
fängntS. gm SezitfSgefängniS ift fett über 30 gahren
etue 9iieberbtudbampffjetjung im Setrteb, bte nicht mehr
wirtfd&aftltd) arbeitet. ®iatt einen neuen ©ampffeffel
einzubauen, beantragten Saufommiffion unb ©tabtrat,
etne SBarmwaffer^eijung einzurichten, mit Anfdhluß ber
Abwartwohnung. ©er nötige Kreöit tn ber Höhe oon
gt. 5000 würbe bewiEigt.

®ie berjeitige AuSfteEung im Kunftgewerbemu»
feum gürich gliebert fich tn bret Abteilungen: „®aS
ÄleinhauS" (oeranftaltet oom ©chwetjerifchen Serbanb
für SBohnungSmefen unb SBohnungSreform), „9teue fd^rce=

bifche Holzbauten" unb „SBettbewerb für ilWufterhäufer"
unb finbet fehr oiel Anîlang. Segreiflich, gntereffiert
boch bte aSohnungSfrage heute mehr als 90 % ber ftabt»
jürdE|erifdhen Seoölferung, oon ber man — ähnltdh wte
oon ber anberer fdhwetjerifcher unb auSlänbifcher ©roß
fiebelungen — zufolge beS häufigen SBohnungSwechfelS
fagen îann, baß fie auS „9tomaben" beftehe. 2öie fchon
anläßltch ber fürzlich ftattgefunbenen 2Ber£bunotagung
betont worben ift, îann eS fich ^eute beim Sauen oon
SDtehrfamilienhäufern nicht mehr barum hobeln, „ben
petfönlidhen ©efchmact beS etnzelnen äRteterS zu treffen",
ba bte gewohnten langjährigen SEltetSoerhältntffe längft
etne ©age geworben ftnb. Aber eS ift etn gtei,
über Saunen unb gicten beS etnzelnen ^trtauS zu einer
Setonung gehobener SebenSferm überhaupt oorzufchreiten
Unb benen, bte früher bas Sßohnen felber als ein not»

toenbigeS Übel betrachteten unb benen eS gleichgültig war,
too fie ihr £aupt ztoifdjen Sureau unb gaßlotal ^ltt=
legen tonnten, greube am §eim einzupflanzen. ©amit
ift gleichzeitig eine grage beS ©efdjjmacfeS unb ber @tl)i£,
Uämlich beS wachfenben gamilienfinneS, zugleich ange»
fchnitten unb wirb beten Söfung oerjucht. ©ewiß ift baS.
Qbeal bie totale Auflöfung aEer SJtehxfamiltenhäufer tn
©tnzelwohnhäufer noch wett entfernt oon fetner Serwirî»
lichung. Aber bte Söfung burch ©rfteEung unb ©rmög»
lichung beS biEigen unb boch pretSwürbigen KletnhaufeS
tft immerhtn auf gutem SBege, wte eben getabe biefe
©«hau htet an Hanb ausführlicher ißläne, Abbilbungen
unb ÜElobeEen zeigt- 3Jlit Stecht betont bte ^Begleitung
bje gefunbheilltchen, fozialen, ethifdjen unb erzteherifchen
forteile beS weniger zujammengebrängten SBohnenS für
®roßftäbter. ©letchzettig wirb auch auf bie Steformbe-
bûrftigîett unferer fchroetzetifchen îantonalen Saugefetye
htogewtefen, bte in ihrer ©mfetiigteit bloß an ben ©r»
fahrungen ber SJÎietSîafernen errietet worben finb. gn»
iereffante gugaben zu btefem ganzen ®h®wa bteten bte
ntelen ftatiftifehen, graphifchen ïafeln mit Seranfchau»
ii<hung ber ©ntwidUung auf bem SBohnungSmartt, bem
vhpotheîenmarît unb auf bem ©ebtete ber Sauîoften.
Jobbern btefe letzteren 1920 ungefähr ihren Ço hep unît
ettetchten, tonnten bie Sermieter bis zur ©tunbe ihre
hohen SEietpreife jtemltc^ halten. ©ennoch macht fich
aber boch tn aEen fchwetzerißhen ©täbten bie wachfenbe
"öowluft auch hi«r fchon im ©inne aEmählicher ©tabilt»

fterung unb ©entung geltenb. ©aß Übrigens bie gbee ber
„farbigen ©tabt", ber glächenbemalung unb ber orna»
mentalen Sehanblung ganzer ©traßenzüge tn äfthetif^er
Seretnhetiltchung hier eine bebeutenbe StoEe fptelt, ift be-

grüßenSwert im ©tnne ber llnterftüßung beS notletben»
ben ©tanbeS ber bilbenben Sünftler. ®te ©tebelungen
beftimmter SerufSgruppen mit ähnlichen ©tntommenS*
oerhältniffen ftnb ebenfo lehrreich wte bie fommunalen
Stiftungen, z- bie ftabtzürdherifche „für tinberreiche
gamilien". Secht anregenb audh ber „äBettbewerb für
SEufiethäufer" an ber SBafjerwerïftrafse, beftimmt als
Çauptftûrf ber îommenben AuSfteEung „®aS neue |>etm"
(April-Quni 1928). ®a^ bie AuSfteEung „Steue tchwe»
bifche Holzbauten" in ibeeflem gufammenhang mit ber
Hauplfchau fteht, ift audh für ben nicht zweifelhaft ber
bte befonberS günftigen Serhältntffe beS norbifdhen SetcheS
bezüglich ber Holzbefchaffung genauer îennt. Hier finb
bann tn ben ißlänen recht feffelnbe Söfungen für baS

Kapitel beS prattifchen, biüigen KletnhaufeS gefunben.
®ah unfere Architeîten oon ber tn jahrhunbertelanger
Übung erworbenen HolZ&autechntî ber ©dhweben nur
SefteS lernen tönnen, fei noch bazugefagt. „3(h- ißoft."

|U4|tlini<^n für Hr llormilimc
^rr i-rurrfütttu*

1. Allgemeines. Sei Sachführung ber geuer=
fdhau foE ber Anwefenbeft^er ober beffen ©teEoertreter
beigezogen werben. Ser geuerfdfjauer barf fich laut
„©dhweiz. Kaminf eger 3iS "' nicht mit blofjen An»

gaben ber Anmefenbeft^er begnügen, er foE beren An=

gaben auch burch Augen)chein nachprüfen. ®ie geuerfchau
foE ftch nidht aBetn auf bie Kamine unb geuerungSan*
lagen, fonbern auch auf anbere ©ebäubeteile, wte Sranb-
mauern, $auS= unb Hofzufahrten, fowte auf Slihabletter,
auf offentunbige SUtängel elettrifdjer Anlagen unb geuer=
löfchetnrid^tungen erftredten. Auch auf bie tn Setrteben
unb in Sagerräumen ober fonftwte oorhanbenen gefähr»
Itchen ©topfe, wte Senztn, Senzol, ©piriluS, petroleum,
juicer, ©prengftoffe ufw. hat ber geuerfchauer zu achten.
@S ift fdharf barauf z« adhten, bag in ©dheunen, ©tal=
lungen, Schuppen, Holzlagern, gutter» unb ©adjböben
unb in ber Sähe leicht entzünblidjer «Stoffe unb glüfftg»
teilen ntdht geraucht wirb. An ben 3ugängen oon Säu=
men mit größerer Sranbgefahr foE burch beutliche Auf»
fdjriften oor bem unoorfichtigen ©ebrauch oon offenem
Sicht unb oor bem Sauchen gewarnt werben.

2. îlmfaffungen oon ©ebäuben mit geuer»
ftätten. geueruitgSanlagen bürfen tn ber Segel nur in
©ebäuben mit mafftoen ober ©tetnfachmerîumfäffungen
oorhanben fein.

äßerben in Holzbauten geuerungSanlagen oorgefun»
ben, fo ift bteS tn ber 9îieberf<hrift über bte geuerfchau
Zu oermerîen, bamit bte Saupoltzetbehörbe prüfen îann,
ob ber Gcmbau ber geuerungSanlage auSnahmSwetfe ge»
nehmigt würbe, ©te oorfchriftSmäßige unb feuerftdhere
Anlage folcßer geuerftätten ift mit ganz befonberer ©org»
fait zu prüfen.

3. ©adjung. Ilm baS ©Inbringen oon gunfen in
ben ©achraum z« oerhinbern, müffen ©ad^Iudfen bidht
fdhlteßen. gerbrodhene genfterfchetben tn ©achfenftern
ftnb zu beanftanben. ©troh unb H®" barf aus guglö»
ehern nicht herauSragen. Set ©ebäuben mit ©chtnbel»
bachung bürfen bte Holzfchlnbeln nidht bis an baS Kamtn»
mauerwerf heranreichen, ©te ftamtne müffen otelmehr
mit einer ©tnfaffung auS unoerbrennbaren ©toffen oer»
fehen fein.

Wustr. fchweîz. !.-Zà«g („Meisterblatt")

peratur erzielt, ohne daß eine Teilung der Heizungsan-
läge nötig ist. Durch entsprechende Naderungen an den
Schiedern und Leitungen im Heizraum wird es möglich,
die Heizung und die Warmwafferbereitung von jedem
der drei vorhandenen Kessel einzeln oder gemeinschaftlich
zu betreiben, und jeder Kessel kann nach Belieben aus-
geschaltet werden, was bei Störungen in einem Kranken-
Haus von besonderer Bedeutung ist. Der Kostenvoran«
schlag für alle Arbeiten lautet auf Fr. 2800. Der nötige
Kredit wurde bewilligt.

4. Neue Heizungsanlage im Bezirksge-
fängnis. Im Bezirksgefängnis ist seit über 30 Jahren
eine Niederdruckdampfheizung im Betrieb, die nicht mehr
wirtschaftlich arbeitet. Siatt einen neuen Dampfkessel
einzubauen, beantragten Baukommission und Stadtrat,
eine Warmwasserheizung einzurichten, mit Anschluß der
Abwartwohnung. Der nötige Kredit in der Höhe von
Fr. 5000 wurde bewilligt.

Das Kleinhaus.
Die derzeitige Ausstellung im Kunstgewerbemu-

s eu m Zürich gliedert sich in drei Abteilungen: „Das
Kleinhaus" (veranstaltet vom Schweizerischen Verband
für Wohnungswesen und Wohnungsreform), „Neue schwe-
dische Holzbauten" und „Wettbewerb für Musterhäuser"
und findet sehr viel Anklang. Begreiflich. Interessiert
doch die Wohnungsfrage heute mehr als 90 "/» der stadt-
zürcherischen Bevölkerung, von der man — ähnlich wie
von der anderer schweizerischer und ausländischer Groß
siedelungen — zufolge des häufigen Wohnungswechsels
sagen kann, daß sie aus „Nomaden" bestehe. Wie schon

anläßlich der kürzlich stattgefundenen Werkbunotagung
betont worden ist, kann es sich heute beim Bauen von
Mehrfamilienhäusern nicht mehr darum handeln, „den
persönlichen Geschmack des einzelnen Mieters zu treffen",
da die gewohnten langjährigen Mietsverhältntsse längst
eine Sage geworden find. Aber es ist ein hohes Ziel,
über Launen und Zicken des einzelnen hinaus zu einer
Betonung gehobener Lebensform überhaupt vorzuschreiten
Und denen, die früher das Wohnen selber als ein not-
wendiges Übel betrachteten und denen es gleichgültig war,
wo sie ihr Haupt zwischen Bureau und Jaßlokal hin-
legen konnten, Freude am Heim einzupflanzen. Damit
ist gleichzeitig eine Frage des Geschmackes und der Ethik,
Nämttch des wachsenden Familiensinnes, zugleich ange-
schnitten und wird deren Lösung versucht. Gewiß ist das
Ideal die totale Auflösung aller Mehrfamilienhäuser in
Etnzelwohnhäuser noch wett entfernt von seiner Verwirk-
lichung. Aber die Lösung durch Erstellung und Ermög-
sichung des billigen und doch preiswürdigen Kleinhauses
lst immerhin auf gutem Wege, wie eben gerade diese
Schau hier an Hand ausführlicher Pläne, Abbildungen
und Modellen zeigt. Mit Recht betont die Wegleitung
A gesundheitlichen, sozialen, ethischen und erzieherischen
Vorteile des weniger zusammengedrängten Wohnens für
Großstädter. Gleichzeitig wird auch auf die Reformde-
Dürftigkeit unserer schweizerischen kantonalen Baugesetze
hingewiesen, die in ihrer Etnseiligkeit bloß an den Er-
fahrungen der Mietskasernen errichtet worden sind. In-
ieressante Zugaben zu diesem ganzen Thema bieten die
vielen statistischen, graphischen Tafeln mit Veranschau-
llchung der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt, dem
Hypothekenmarkt und auf dem Gebiete der Baukosten,
èotzdem diese letzteren 1920 ungefähr ihren Höhepunkt
erreichten, konnten die Vermieter bis zur Stunde ihre
hohen Mietpreise ziemlich halten. Dennoch macht sich
aber doch tn allen schweizerischen Städten die wachsende
^aulust auch hier schon im Sinne allmählicher Stabili-

sierung und Senkung geltend. Daß Übrigens die Idee der
„farbigen Stadt", der Flächenbemalung und der orna-
mentalen Behandlung ganzer Straßenzüge in ästhetischer
Vereinheitlichung hier eine bedeutende Rolle spielt, ist be-

grüßenswert im Sinne der Unterstützung des notleiden-
den Standes der bildenden Künstler. Die Siedelungen
bestimmter Berufsgruppen mit ähnlichen Einkommens-
Verhältnissen find ebenso lehrreich wie die kommunalen
Stiftungen, z. B. die stadtzürcherische „für kinderreiche
Familien". Recht anregend auch der „Wettbewerb für
Musterhäuser" an der Wasserwerkftraße, bestimmt als
Hauptstück der kommenden Ausstellung „Das neue Heim"
(April-Juni 1928). Daß die Ausstellung „Neue schwe-
dische Holzbauten" tn ideellem Zusammenhang mit der
Hauptschau steht, ist auch für den nicht zweifelhaft, der
die besonders günstigen Verhältnisse des nordischen Reiches
bezüglich der Holzbeschaffung genauer kennt. Hier sind
dann tn den Plänen recht fesselnde Lösungen für das

Kapitel des praktischen, billigen Kleinhauses gefunden.
Daß unsere Architekten von der in jahrhundertelanger
Übung erworbenen Holzbautechntk der Schweden nur
Bestes lernen können, sei noch dazugesagt. „Ich. Post."

Richtlinien fiir die Uornahme
der Feuerschan.

1. Allgemeines. Bei Durchführung der Feuer-
schau soll der Anwesenbesitzer oder dessen Stellvertreter
beigezogen werden. Der Feuerschauer darf sich laut
„Schweiz. Kaminfeger-Ztg,", nicht mit bloßen An-
gaben der Anwesenbesitzer begnügen, er soll deren An-
gaben auch durch Augenschein nachprüfen. Die Feuerschau
soll sich nicht allein auf die Kamine und Feuerungsan-
lagen, sondern auch auf andere Gebäudeteile, wie Brand-
mauern, Haus- und Hofzufahrten, sowie auf Blitzableiter,
auf offenkundige Mängel elektrischer Anlagen und Feuer-
löscheinrichtungen erstrecken. Auch auf die tn Betrieben
und in Lagerräumen oder sonstwie vorhandenen gefähr-
lichen Stoffe, wie Benzin, Benzol, Spiritus, Petroleum,
Pulver, Sprengstoffe usw. hat der Feuerschauer zu achten.
Es ist scharf darauf zu achten, daß tn Scheunen, Stal-
lungen, Schuppen, Holzlagern, Futter- und Dachböden
und tn der Nähe leicht entzündlicher Stoffe und Flüssig-
leiten nicht geraucht wird. An den Zugängen von Räu-
men mit größerer Brandgefahr soll durch deutliche Auf-
schriften vor dem unvorsichtigen Gebrauch von offenem
Licht und vor dem Rauchen gewarnt werden.

2. Umfassungen von Gebäuden mit Feuer-
stätten. Feuerungsanlagen dürfen tn der Regel nur tn
Gebäuden mit massiven oder Steinfachwerkumfaffungen
vorhanden sein.

Werden in Holzbauten Feuerungsanlagen oorgefun-
den, so ist dies m der Niederschrift über die Feuerschau
zu vermerken, damit die Baupolizeibehörde prüfen kann,
ob der Embau der Feuerungsanlage ausnahmsweise ge-
nehmigt wurde. Die vorschriftsmäßige und feuersichere
Anlage solcher Feuerstätten ist mit ganz besonderer Sorg-
salt zu prüfen.

3. Dachung. Um das Eindringen von Funken in
den Dachraum zu verhindern, müssen Dachlucken dicht
schließen. Zerbrochene Fensterscheiben tn Dachfenstern
sind zu beanstanden. Stroh und Heu darf aus Zuglö-
chern nicht herausragen. Bei Gebäuden mit Schtndel-
dachung dürfen die Holzschindeln nicht bis an das Kamin-
mauerwerk heranreichen. Die Kamine müssen vielmehr
mit einer Einfassung aus unoerbrennbaren Stoffen ver-
sehen sein.
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S fi eine Sligfdguganlage oorganben, fo ift burcg
Slttgengheinnagme p prüfen, ob bie Seitungen ntcgt
befcpbigt finb.

4. ©edlen. IRäume mit geuergätten foEen in ber
IRegel äBetfjbecCen gaben, Sei §oljbecfen muffen gugen»
bedletften aufgenagelt fein, bamit nidgt ©trog, $eu ober
anbete brennbare «Stoffe buret) bie gugen ber ©ecEe

bringen.
5. Sranbmauern. Set Sranbmauern ift barauf

p adjten, ob an eiroaigen Öffnungen feuetfixere ©ür»
oerfdglüffe oorganben ftnb, ob in ben Dbergefcgofsen unb
im ©aegraum auf jeber «Seite ber Sranbmauer eine ©äte
angebracht ift, ob biefe ©üren btc^i fdgltefien unb ob etma
an ber Sranbmauer Snberungen oorgenommen mürben,
roelcge ben SBert ber Sranbmauer minbern ober auf»
heben.

6. Ram ine. Kamine möffen nom ©runb auf au§
gelegten SacEgetnen aufgemauert, fugenbiegt fein unb bie

©aeggäege um mtnbegenS 80 cm überragen, treten fie
am girg auS bem ©adg berauS, fo muffen fie ben girft
um 40 cm überragen. Unbefegabet biefer SRtnbefiforbe»

rungen ftnb fte foroeit über bie ©acgurig glnauSpfügren,
ail pr ©rjtelung eines guten unb unaeftörten Ramht»

pgeS unb aus ©rünben ber euerfidg eit notroenöig ift.
©er RaminEopf muff tn gut baulichem Qwfiartb fein.

2öo Kamine in beftehenbe (Sebäube eingebaut mürben,
ift befonberS barauf p achten, bafj fte nicht an ein altes
SRauerroetE angeblenbet finb, ba fteg forsfi infolge ©egenS
beS neuen SRauerroerEeS häufig gefährttche 3itffe bitben.

@S ift ferner p unterfudgen, ob roirîttche geuerungS»
famine unb ntdht etma nur ©ntlüftungSEamtne ober fon»
füge Hohlräume pr 3lbiettung ber IRaudhgafe benäht
merben. ©on- unb ©hnmotterohre bürfen pr Ableitung
ber fRaudhgafe ntdht oerroenbet merben.

©int) Ramine abgeraftet, fo müffen glep unoerbrenn»
bare Sauftoge (©ifenträger, Setonptatten) oerroenbet fein,
bte mit ihren beiben ©nben auf maffioem SRauerroerE

aufitegen.
Serben oon aïicrê^er beftehenbe beutfdhe Ramlne an»

getroffen, bie au§ gefteEten SacEgetnen hetgefteüt unb
auf £>ol& abgeraftet ftnb, fo Eönnen fte nur bann unbe»

anftanbet bletben, menn fte geh in einem guten, branb»
fixeren guganb befinben. SefonbetS ift barauf p achten,
bag bte Çolgraft mit Steinplatten fo oerfietöet ift, bag
ba§ Qnbranbgeraten ber Çoljteile auSgefdglogen erfdhetnt.
IRaucgrohre müffen tn folc|e Kamine fo eingeführt merben,
bag bte IRogre über bie ^»olpaft etma 15 cm tgnauS»

ragen.
3ur Serginberung oon Dfenejploftonen unb ©elbg»

ausbrennen ber Kamine ift p unterfudhen, ob Ramine
nicht etma burch älnfcglujj p oieler geuergätten über»

laftet ftnb.
©te Sidhtmeite nicht befteigbarer Ramtne für £>anS»

galtungSöfen unb ^erbe foü mtnbegenS betragen:
a) menn etne geuernng etnmünbet, 14/14 cm,
b) menn gmet geuerungen einmünben, 18/18 cm,
c) menn bret geuerungen einmünben, 21/21 cm,
d) menn oter geuerungen einmünben, 25/25 cm.

äRebr als oier geuerungen foUen in einem ntdht be»

fteigbaren Ramin nicht eingeleitet merben.
©er jQuerfcgnitt ber Ramine foE tn gorrn unb ©röfje

gletdhmägig beibehalten fetn. ©eroerblidge geuerungSan»
lagen, SacEöfen, ©iebeîegel, ©egmiebeeffen, SBafd£)£effel
ufm. müffen immer eigene Ramine haben.

|>oljteile bürfen roeber in bas Raminmauerroetf ein-
gefügt fein, noch am Raminmauermerî anliegen. 3Bo fpolj»
teile an Raminen oorbeijiegen, ift auf befonberS guten
Serpug P achten. Rontine bürfen nicht in gadgroerf»
roänbe eingebunben fein, £olperfcgalungen bürfen an
Ramtnen nidht angebracht fetn.

Ramine ftnb innen unb äugen auf ihre ganje $öge
bauerhaft p oerpugen. Stuf ben tnneren Serpug fann
oerjicgtet merben, menn gute Sacfgeine oerroenbet unb
fadhgemäg oerbanbet ftnb. ©er über ©ach tagenbe ©eil
beS RamtneS barf auch »erfugt fetn. 2Benn irgenb mögltcg
ift feftpfteEen, ob Ramtne auch an ben ©ecEungSburcg»
oangèfteBen oerpugt ftnb unb ob feine ^oljteile ar.lie»
gen ober einbinben. Serfcgteferte Ramine ftnb tn ber
iRegel p beanftanben, ba ge meift oerfdhalt ftnb, um
bie Serfcgteferung befeftigen p formen.

gühren Ramine burcg -Çeu», Stroh» ober gutterboben,
fo müffen fte in 60 cm Slbganb mit oerfperrbaren, bis
biegt unter bie ©aeggädge reidhenben Sattenoerfdglägen
umgeben fein, ©er Zugang p ben Sattenoerfdglägen
mug gets fret gelaffen merben.

©te ißugognungen ber Ramtne müffen mit eiferneu
©oppeliürcgen ober mit ©uregen, bte com ©taatSmtni»
getiurn für btefen 3roecf befonberS pgclaffen ftnb, oer»
fegen fetn. ©ie ©üregen müffen ben Stcgiroeiten ber
Ramine entfpredgen unb gut fcgliegen; ge bürfen ntdgt
f^abgaft fein, ©er Soben unter bem RamtnpugtürdEjen
mug auf 45/45 cm auS unoerbrennttdhen ©togen, j. S.
Seton, begegen, ober mit Steeg belegt fein.

7. tRducgerfammem. 3tt ogenen ©adgraumen
finb nur gemauerte tRäucgetEammern pläfgg, bte auf
einer unoerbrennbaren Unterlage gegen unb mtnbegenS
12 cm garE gemauerte unb oerpugte SBänbe unb etne

oerpugte 3Raf|tobecfe gaben, ©te EtäudgerEammer ig mit
einer hoppelten ©ifenblecgiüre p oerfcgliegen, bte tn unoer»
brennlicge galje etnfdglägt. §otjfugböben oor ben Etäucger»
Eammern finb mtnbegenS tn ber ganjett tttuSbegnung ber
©ütögnung mit etnem 45 cm breiten Sobenbtedg p belegen,
tRaucgfcgteber pr Umleitung beS IRaudgeS bürfen nur inner»
galb ber SRäucgerEammer angebracht merben unb nur
oon Innen bebtenbar fein. jRaucgabjüge oon SRâucgeï'
Eammern tn ©adgräumen müffen immer gemauert fetn.
Sogenannte S«rt"üttiudherEammern auS ©ifenbiedg gnb
mte geuergätten p beurteilen unb bürfen ntdgt tn ogenen
©adgräumen aufgegeEt merben.

8. Öfen unb |jerbe. Öfen unb £>erbe müffen,
menn fte auf Sretterboben ober SalEenlagen gegen, g«'
mauerte ©odfel ober eiferne, auf einer Sgägerung ober auf
©tein ober SReîaflplatten rugenbe ©egeEe gaben. 2lucg

Raegelöfen unb ooügefegte $erbe müffen als Unterlage
boppelteS B^gelgetnpgage» mit gugenmedgfel gaben.

geuergätten mügen an gemauerte Ramtne ange*
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Ist eine Blitzschutzanlage vorhanden, so ist durch
Augenscheinnahme zu prüfen, ob die Leitungen nicht
beschädigt sind.

4. Decken. Räume mit Feuerstätten sollen in der
Regel Wetßdecken haben- Bei Holzdecken müssen Fugen-
deckleiften aufgenagelt sein, damit nicht Stroh, Heu oder
andere brennbare Stoffe durch die Fugen der Decke

dringen.
5. Brandmauern. Bei Brandmauern ist darauf

zu achten, ob an etwaigen Öffnungen feuersichere Tür-
Verschlüsse vorhanden sind, ob in den Obergeschoß«« und
im Dachraum auf jeder Seite der Brandmauer eine Türe
angebracht ist, ob diese Türen dicht schließen und ob etwa
an der Brandmauer Änderungen vorgenommen wurden,
welche den Wert der Brandmauer mindern oder auf-
heben.

6. Kamine. Kamine müssen vom Grund auf aus
gelegten Backsteinen aufgemauert, fugendicht sein und die

Dachfläche um mindestens 80 em überragen. Treten sie

am First aus dem Dach heraus, so müssen sie den First
um 40 om überragen. Unbeschadet dieser Mtndestforde-
rungen sind sie soweit über die Dachung hinauszuführen,
als zur Erzielung eines guten und ungestörten Kamin-
zuges und aus Gründen der Feuersicherheit notwendig ist.

Der Kaminkopf muß in gut baulichem Zustand sein.

Wo Kamine in bestehende Gebäude eingebaut wurden,
ist besonders darauf zu achten, daß sie nicht an ein altes
Mauerwerk angeblendet sind, da sich sonst infolge Setzens
des nmen Mauerwerkes häufig gefährliche Riffe bilden.

Es ist ferner zu untersuchen, ob wirkliche Feuerungs-
kamine und nicht etwa nur Entlüftungskamine oder son-
stige Hohlräume zur Ableitung der Rauchgase benützt
werden. Ton- und Chamotterohre dürfen zur Ableitung
der Rauchgase nicht verwendet werden.

Sind Kamine abgerastet, so müssen htezu unverbrenn-
bare Baustoffe (Eisenträger, Betonplatten) verwendet sein,
die mit ihren beiden Enden auf massivem Mauerwerk
aufliegen.

Werden von altersher bestehende deutsche Kamine an-
getroffen, die aus gestellten Backsteinen hergestellt und
auf Holz abgerastet sind, so können sie nur dann unbe-
anstandet bleiben, wenn sie sich in einem guten, brand-
sicheren Zustand befinden. Besonders ist darauf zu achten,
daß die Holzrast mit Steinplatten so verkleidet ist, daß
das Jnbrandgeraten der Holzteile ausgeschlossen erscheint.
Rauchrohre müssen in solche Kamine so eingeführt werden,
daß die Rohre über die Holzrast etwa 15 em hinaus-
ragen.

Zur Verhinderung von Ofenexplosionen und Selbst-
ausbrennen der Kamine ist zu untersuchen, ob Kamine
nicht etwa durch Anschluß zu vieler Feuerstätten über-
lastet sind.

Die Lichtweite nicht besteigbarer Kamine für Haus-
Haltungsöfen und Herde soll mindestens betragen:

g.) wenn eine Feuerung einmündet, 14/14 om,
b) wenn zwei Fmerungen einmünden, 18/18 em,
o) wenn drei Feuerungen einmünden, 21/21 em,
ü) wenn vier Feuerungen einmünden, 25/25 em.

Mehr als vier Feuerungen sollen in einem nicht be-

steigbaren Kamin nicht eingeleitet werden.
Der Querschnitt der Kamine soll in Form und Größe

gleichmäßig beibehalten sein. Gewerbliche Feuerungsan-
lagen, Backöfen, Siedekessel, Schmiedeessen, Waschkessel
usw. müssen immer eigene Kamine haben.

Holzteile dürfen weder in das Kaminmauerwerk ein-
gefügt sein, noch am Kaminmauerwerk anliegen. Wo Holz-
teile an Kaminen vorbeiziehen, ist auf besonders guten
Verputz zu achten. Kamine dürfen nicht in Fachwerk-
wände eingebunden sein. Holzverschalungen dürfen an
Kaminen nicht angebracht sein.

Kamine sind innen und außen auf ihre ganze Höhe
dauerhaft zu verputzen. Auf den inneren Verputz kann
verzichtet werden, wenn gute Backsteine verwendet und
sachgemäß verbandet sind. Der über Dach ragende Teil
des Kamines darf auch verfugt sein. Wenn irgend möglich
ist festzustellen, ob Kamine auch an den Deckungsdurch-
gangsstellen verputzt sind und ob keine Holzteile anlte-
gen oder einbinden. Verschteferte Kamine sind in der
Regel zu beanstanden, da sie meist verschalt sind, um
die Verschteferung befestigen zu können.

Führen Kamine durch Heu-, Stroh- oder Futterboden,
so müssen sie in 60 om Abstand mit versperrbaren, bis
dicht unter die Dachfläche reichenden Lattenoerschlägen
umgeben sein. Der Zugang zu den Lattenoerschlägen
muß stets frei gelassen werden.

Die Putzöffnungen der Kamine müssen mit eisernen
Doppeliürchen oder mit Türchen, die vom Staatsmini-
sterium für diesen Zweck besonders zugelassen sind, ver-
sehen sein. Die Türchen müssen den Lichtweiten der
Kamine entsprechen und gut schließen; sie dürfen nicht
schadhaft sein. Der Boden unter dem Kamtnputztürchen
muß auf 45/45 em aus unverbrennlichen Stoffen, z. B.
Beton, bestehen, oder mit Blech belegt sein.

7. Räucherkammern. In offenen Dachräumen
sind nur gemauerte Räucherkammern zulässig, die auf
einer unverbrennbaren Unterlage stehen und mindestens
12 em stark gemauerte und verputzte Wände und eine

verputzte Massiodecke haben. Die Räucherkammer ist mit
einer doppelten Elfen blechtüre zu verschließen, die in unoer-
brennliche Falze einschlägt. Holzfußböden vor den Räucher-
kümmern sind mindestens tn der ganzen Ausdehnung der
Türöffnung mit einem 45 em breiten Bodenblech zu belegen,
Rauchschieber zur Umleitung des Rauches dürfen nur inner-
halb der Räucherkammer angebracht werden und nur
von innen bedienbar sein. Rauchabzüge von Räucher-
kammern tn Dachräumen müssen immer gemauert sein.
Sogenannte Paienträucherkammern aus Eisenblech sind
wie Feuerstätten zu beurteilen und dürfen nicht in offenen
Dachräumen aufgestellt werden.

8. Öfen und Herde. Öfen und Herde müssen,
wenn sie auf Bretterboden oder Balkenlagen stehen, ge-

mauerte Sockel oder eiserne, auf einer Pflästerung oder auf
Stein oder Metallplatten ruhende Gestelle haben. Auch

Kachelöfen und vollgesetzte Herde müssen als Unterlage
doppeltes Ziegelsteinpflaster mit Fugenwechsel haben.

Feuerstätten müssen an gemauerte Kamine ange-
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fcïllûffen feilt. ©te Ibletiung ber Siaudjgafe butth fRaucij»
ïoijre unmittelbar irtä greie ift feuergefâ^rticç.

3ut ©taïettung ber tRaucijgafe in famine ftab me«
taEene [Rauchrohre p oerroenben. ffiie [Rauchrohre, fo«
wie beten ©inmünbungen in Kamine möffen bt^t fein,
dement' ober ©onrobre ftnb unpläfflg. Sange [Rauch«
tobre unb [Raudbfanäle möffen ißu^öffnungen in entfpre«
dgenber Slnpbi unb an paffenben Steilen haben. Stauch«
tobre ftnb non oerputjten ôoljteilen (SBetßbecien, ^olj=
teilen non gacbroertroänben ufro.) 25 cm, non mtoer«
pulten .Çolgteilen 45 cm entfernt p polten. 2Bo Stauch«
roljre nic^t genügenb weit oon £>oljstei!en entfernt ge«
halten roerben tonnen, finb fte in 3 cm Staftanb mit
einem Uberrobr p oerfeben; ber Swifthenraum muß mit
unoerkennlicben Stoffen (j. 8. älj-cbe, Sanb) bidE)t au»«
gefüßt fetn. ©petrHappen ftnb in [Rauchrohren nur bann
pläfftg, wenn fte 7* öe§ Querfcbnitteê für ben [Raudfj«
fang fteilaffen unb für bie [Reinigung fetn £>tabernt§
bieten.

Unbenutzte [Raucbrobröffnungen in Kamine bürfen nidljt
mit Sumpen, papier u. brgl, auègefiopft fein, fonbern müf«
fen entroeber pgemauert ober mit etner gut fcßlteßenbeH
SJlecßtapfel mit 10 cm langer 3^9® oerfebloffen roerben.

Éuëgemauerte gachtoerîroânbe, oerpußte ober unoer=
pußte ftolj« unb [Rlegelroänbe müffen hinter geuerftalteri
tn ber [Ridfjtung gegen bte ^»eijöffnung auf 60 cm, nach
aßen übrigen [Richtungen auf 30 cm ©ntfernung, oon
ben ©nben ber Dfen unb ^erbfeiten an gemeffen, burdb
mafftoeê SRauerroet! erfegt ober burdb eine 12 cm ftarte,
öerpußte Sßormauerung ober burcb einen ©onplatteubelag
auf gtegelbrabtpuh gefiebert fetn. ©te §eij= unb Slfchen«

abfaltöffnungen ber Dfen unb §erbe müffen burdb gut
fdblteßenbe, eiferne Sürßen abgefdjloffen fetn. ©er Soben
oor ben §eij= unb Slfchenabfaßöffnungen muß auf 45/45
cm gepflaftext ober mit Siech belegt fein. Öfen unb
$etbe in [Räumen, in benen letdbt brennbare ©toffe oer«
arbeitet ober gelagert werben, j. S. tn Schreinereien unb
SBagnerelen, müffen mit einem unoerbrennlidben ißorge«
lege oerfeben fein, baë audb ben Slfdjenîafien umfchließt.

9. Slufbemabrung oon Slfdje ufm. ®ie Stuf«
bemabrung ber If^e barf nur in feuerftcheren Behältern
ober in gemauerten ©ruben mit ©ifenbecleln erfolgen.
3ta ober an ©ebäuben bürfen bte Sammelbehälter nur
an mafftoen SRauetn unb auf unoerbrennnbaren guß«
bßben aufgefteßt roerben.

10. Sadiöfen. SJacföfen müffen ein 83orgeroölbe
Ilaben. ®a§ SBadEofengeroölbe muß oon ^oljtetlen aßer
3lrt abgefdbieben unb mit etnem entfpreebenben Sicher«
beitëgeroôlbe (etroa boppelte§ ßtegelpflafier mit Sehnt«

jjelag) abgebeeft fein, ©er gußboben oor ber Çetjôffnttng
Oer iöaetöfen niu| unoerbrennlicb fein.

11. ©dbmiebeeffen. ©cbmiebeeffen müffen ge«
dauerte Samtne haben unb bürfen nur an mafftoen
«ßänben ftehen. über ben ©dbmtebeeffen müffen unoer«
brenntt(^e [Rauci)!utten angebradht fein.

Doljfußböben um bte ©dbmiebeeffen ftnb unpläfftg.
uür gelb|chmteben in 2Ber!flatten gelten bie gießen Se-
aWimungen rote für fefte ©cbmiebeeffen.

12. Seim« unb girni§!odber. ©iefe Socßer
Raffen fo etngeridbtet fetn, baß bie glüfftgfeit beim über«
'odben ftch nic|t an ber geuerung entpnben îann.

13. 9Ralj barren. SRaljbarren müffen oon gemau«
®rten ßßänben umfcßloffen, etngeroölbt unb mit einem
Qentauerten ©unftfeßaeßt oerfeben fetn. ©ämtiidbe öff«
?^"9®n p ben SRaljbarren müffen mit feuerft^eren,
kwftfdbHe^enben iBerfchlüffen oerfeben fein, bie in 6 cm

©tetro ober ©tfenfälje einfdblagen. ®te ©aurobre
Raffen fo abgebeeft fetn, baff b®runterfaßenbe Seime ntc^t
»*m ben ©aurobren liegen bletben unb ftdb entpnben
•atrtten. ©te ©arrenbefttjer ftnb barauf blttpweifen, ba^
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©aurobre in gutem, feuerfieijerem ßuftanbe erhalten roer-
ben unb ber ©auraum ftets oon Seimen forgfältig ge=

reinigt roirb.
14. gla^§barren. ©arrofen müffen ooßfommen

maffto b®rgefießt unb mit etnem Sßorgeroölbe unb einem
oorfdbtiftëmâfsig aufgemauerten Samtn oerfeben fein, ©te
bürfen nicht tn SBohngebäuben, fonberu müffen ooßfom«
men freiftebenb nach ^rt ber ßkcHfäuSchen errichtet fein.
®ie oielfach noch oorhanbenen alten ©arranlagen, fogen.
©arrfeffel ober ©arrgruben, bürfen roegen ihrer geuer«
gefäbrltchfeit nur batm betrieben roerben, roenn fte im
/freien außerhalb ber Drtfchaften liegen unb oon ©e«
bäuben mtnbefien§ 9 m entfernt ftnb. @§ ifi ftreng'oer«
boten, ben glach§ in f>erb* ober Ofenrohren, auf 3'w=
meröfen ober in Sadöfen in ober am SBobngebäube p
barren.

15. |j op fen barren. Set |jopfenbarren aßer Irl
müffen bte burch ben unteren ©arraum fübrenben §eij=
robre ftetë in gutem, branbfttberent guftanb ftch beftnöen,
Sefonber§ roi^tig ifi ber Slbftanb jrotfehen |>eipobren
unb ben Horben, ©inb ©arranlagen oon mafftoen Sßlauern
umfchloffen, etngeroölbt unb mit feuerftdberen ©üren oon
übrigen ©ebäubetetlen abgefdbloffen, fo genügt ein §ib=

ftanb jrotfdben ^eijrobr unb §orbe oon 150 cm. Set
fpopfenbarcen mit gemauertem ober au§ Siech b®i9®=

fteßtem §ei§iuftf<ha«|t mn| ber Slbftanb jrotfdben fpetj«
robr unb §orbe 2 m betragen; au^erbem mag no^
burch hoppelte Slecbabbecîung unb burdg Stahringen oon
engmafthigen ©ittern bafür geforgt fein, bag fpopfenteil=
dben ni^t in ben ^etgluftfdbacht ober auf bte Çeipohre
faßen îonnen. Set weniger feuerftcherer Sinlage ifi ein

Slbftanb jroifchen ^etjropr unb |>orbe oon 3 m not«

roenbtg. |>eipohr unb ^eigluftfchacht müffen regelmäßig
unb forgfältig geretnigt roerben.

(©dbluß folgt.)

XII. Icöweisjef mu$t«rme$$e 192s in Basel.
(äJHtgeteitt).

©te für bie fdbroetjerifdbe ißrobuHion teilroetfe feßr
ungünfiigen natürlichen Sorbebtngungen unb bte man«
nigfalttgen ©rfdgroerniffe unb Hemmungen be§ ^anbels«
oetfehrë müffen burch mirtfehafiIi dge unb tedb«
nifche 3roe<fmäßig!eit unb Slnfpannung au§=
gegltdben roerben. ©tefe Slotroenbigîeit ifi umfo bringen»
ber, al§ bte heutige SBirtfdbaft an ftch f^on pr fpaupt«
fadbe ©üter in ber Slrt erzeugt, baß bte größten Sin«

ftrengungen in ber ^erfteßungSroetfe unb Slbfatjgeftal«
tung nötig ftnb, um ben einzelnen Setrteb, ja fogar bte

ganjeSrandge auch uur pfrtebenfteflenb p bef^äftigen,
©er ißroDufttonSprojeß ift roirtfdbaftlidb erft mit bem

Übergang ber Sßate an ben Säufer ooßjogen. ©a§ be»
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schloffen sein. Die Ableitung der Rauchgase durch Rauch-
röhre unmittelbar ins Freie ist feuergefährlich.

Zur Einleitung der Rauchgase in Kamine sind me-
tallene Rauchrohre zu verwenden. Die Rauchrohre, so-
wie deren Einmündungen in Kamine müssen dicht sein.
Zement- oder Tonrohre sind unzulässig. Lange Rauch-
röhre und Rauchkanäle müssen Putzöffaungen in entspre-
chender Anzahl und an paffenden Stellen haben. Rauch-
röhre sind von verputzten Holzteilen (Weißdecken, Holz-
teilen von Fachwerkwänden usw.) 25 em, von unver-
putzten Holzteilen 45 ew entfernt zu halten. Wo Rauch-
röhre nicht genügend weit von Holzteilen entfernt ge-
halten werden können, sind sie in 3 ew Abstand mit
einem Uberrohr zu versehen; der Zwischenraum muß mit
unverbrennlichen Stoffen (z. B. Asche, Sand) dicht aus-
gefüllt sein. Sperrklappen sind in Rauchrohren nur dann
zulässig, wenn sie des Querschnittes für den Rauch-
fang freilassen und für die Reinigung kein Hindernis
bieten.

Unbenützte Rauchrohröffaungen in Kamine dürfen nicht
mit Lumpen, Papier u. drgl. ausgestopft sein, sondern müs-
sen entweder zugemauert oder mit einer gut schließenden
Blechkapsel mit 10 am langer Zarge verschlossen werden.

Ausgemauerte Fachwerkwände, verputzte oder unver-
putzte Holz- und Riegelwände müssen hinter Feuerstätten
in der Richtung gegen die Heizöffnung auf 60 am, nach
allen übrigen Richtungen auf 30 em Entfernung, von
den Enden der Ofen und Herdseiten an gemessen, durch
massives Mauerwerk ersetzt oder durch eine 12 ew starke,
verputzte Vormauerung oder durch einen Tonplattenbelag
auf Ztegeldrahtputz gesichert sein. Die Heiz- und Aschen-
abfaltöffnungen der Ofen und Herde müssen durch gut
schließende, eiserne Türchen abgeschlossen sein. Der Boden
vor den Heiz- und Aschenabfallöffaungm muß auf 45/45
em gepflastert oder mit Blech belegt sein. Öfen und
Herde in Räumen, in denen leicht brennbare Stoffe ver-
arbeitet oder gelagert werden, z. B. in Schreinereien und
Wagnereten, müssen mit einem unverbrennlichen Borge-
lege versehen sein, das auch den Aschenkasten umschließt.

9. Aufbewahrung von Asche usw. Die Auf-
bewahrung der Asche darf nur in feuersicheren Behältern
oder in gemauerten Gruben mit Eisendeckeln erfolgen.
In oder an Gebäuden dürfen die Sammt lbehälter nur
an massiven Mauern und auf unverbrennnbaren Fuß-
böden aufgestellt werden.

10. Backösen. Backöfen müssen ein Vorgewölbe
haben. Das Backofengewölbe muß von Holzteilen aller
Art abgeschieden und mit einem entsprechenden Sicher-
heitsgewölbe (etwa doppeltes Ziegelpflaster mit Lehm-
belag) abgedeckt sein. Der Fußboden vor der Heizöffnung
der Backöfen muß unverbrennlich sein.

11. Schmiedeessen. Schmiedeeffen müssen ge-
dauerte Kamine haben und dürfen nur an massiven
Wänden stehen, über den Schmiedeeffen müssen unver-
brennliche Rauchkutten angebracht sein.

Holzfußböden um die Schmiedeeffen sind unzulässig.
Mr Feldichmieden in Werkstätten gelten die gleichen Be-
fllmniungen wie für feste Schmiedeeffen.

12. Leim- und Firniskocher. Diese Kocher
puffen so eingerichtet sein, daß die Flüssigkeit beim über-
kochen sich nicht an der Feuerung entzünden kann.

13. Malzdarren. Malzdarren muffen von gemau-
erten Wänden umschlossen, eingewölbt und mit einem
gemauerten Dunstschacht versehen sein. Sämtliche Off-
?'"'gen zu den Malzdarren müssen mit feuersicheren,

^ ^schließenden Verschlüssen versehen sein, die in 6 am
kefe Stein- oder Eisenfälze einschlagen. Die Saurohre

puffen so abgedeckt sein, daß herunterfallende Keime nicht
den Saurohren liegen bleiben und sich entzünden

""Nen. Die Darrenbesitzer sind darauf hinzuweisen, daß

-ZMMg („MeisteMati") ZW

8KEKKL!. ZMK

Kombinierte Abriebt-, Keb!- unä Oickenbobeimssckine 6 b

Moâ. 14, O. — 360, 450, 530 unä 610 mm Ilabelbreite

R. â cik. à « ZK5MS
Saurohre in gutem, feuersicherem Zustande erhalten wer-
den und der Sauraum stets von Keimen sorgfältig ge-
reinigt wird.

14. Flach sdarren. Darröfen müssen vollkommen
massiv hergestellt und mit einem Vorgewölbe und einem
vorschriftsmäßig ausgemauerten Kamin versehen sein. Sie
dürfen nicht tn Wohngebäuden, sondern müssen vollkom-
men freistehend nach Art der Backhäuschen errichtet sein.
Die vielfach noch vorhandenen alten Darranlagen, sogen.
Darrkeffel oder Darrgruben, dürfen wegen ihrer Feuer-
gefährltchkeit nur dann betrieben werden, wenn sie im
Freien außerhalb der Ortschaften liegen und von Ge-
bäuden mindestens 9 m entfernt sind. Es ist ftreng wer-
boten, den Flachs in Herd- oder Ofenrohren, auf Zim-
meröfen oder tn Backöfen in oder am Wohngebäude zu
darren.

15. Hopfendarren. Bei Hopfendarren aller Art
müssen die durch den unteren Darraum führenden Heiz-
röhre stets in gutem, brandsicherem Zustand sich befinden.
Besonders wichtig ist der Abstand zwischen Heizrohren
und den Horden. Sind Darranlagen von massiven Mauern
umschlossen, eingewölbt und mit feuersicheren Türen von
übrigen Gebäudeteilen abgeschlossen, so genügt ein Ab-
stand zwischen Hetzrohr und Horde von 150 em. Bei
Hopfendarren mit gemauertem oder aus Blech herge-
stelltem Heißlustschacht muß der Abstand zwischen Heiz-
rohr und Horde 2 m betragen; außerdem muß noch
durch doppelte Blechabdeckung und durch Anbringen von
engmaschigen Gittern dafür gesorgt sein, daß Hopfenteil-
chen nicht in den Heißluftschacht oder auf die Heizrohre
fallen können. Bei weniger feuersicherer Anlage ist ein

Abstand zwischen Hetzroyr und Horde von 3 m not-
wendig. Heizrohr und Heißluftschacht müssen regelmäßig
und sorgfältig gereinigt werden.

(Schluß folgt.)

XII. KchMiZM mmêlnmsê M5 w öasel.
(Mitgeteilt).

Die für die schweizerische Produktion teilweise sehr
ungünstigen natürlichen Vorbedingungen und die man-
nigfaltigen Erschwernisse und Hemmungen des Handels-
Verkehrs müssen durch wirtschaftliche und tech-
nische Zweckmäßigkeit und Anspannung aus-
geglichen werden. Diese Notwendigkeit ist umso dringen-
der, als die hmtige Wirtschaft an sich schon zur Haupt-
fache Güter in der Art erzeugt, daß die größten An-
strengungen in der Herstellungswetse und Absatzgestal-
tung nötig sind, um den einzelnen Betrieb, ja sogar die

ganze Branche auch nur zufriedenstellend zu beschäftigen,
Der Produktionsprozeß ist wirtschaftlich erst mit dem

Übergang der Ware an den Käufer vollzogen. Das be-
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